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Aufstellung eines Bebauungsplanes "Zur Mauer II" sowie Satzung über örtliche Bau-
vorschriften in Sinsheim-Reihen 

hier: Satzungsbeschluss 

 
 
 

Vorlage zur Sitzung des Gemeinderates am 29.06.2010 

 

TOP 4     öffentlich 

 

 

Vorschlag: 
 

Nach öffentlicher Auslegung und Abwägung der im Rahmen der Anhörung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen wird der Bebauungs-
plan „Zur Mauer II“ einschließlich der Satzung über die Bauvorschriften gemäß § 10 BauGB 
sowie § 74 LBO in Verbindung mit § 4 GemO als Satzung beschlossen. 
 

Maßgebend sind die Planzeichnungen und die planungsrechtlichen Festsetzungen vom 
30.03.2010 sowie die örtlichen Bauvorschriften vom 24.09.2009 sowie die Begründung vom 
30.03.2010. 
 

 

Sachverhalt, Begründung, Finanzierung und Folgekosten: 
 

Der Gemeinderat der Stadt Sinsheim hat in seiner Sitzung vom 17.02.2009 die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes für das Gebiet „Zur Mauer II“ in Sinsheim-Reihen beschlossen. 
 

Die Zustimmung zum Bebauungsplanentwurf erfolgte in der Sitzung vom 27.04.2010. Die 
Offenlage des Bebauungsplanes erfolgte in der Zeit vom 19.04.2010 bis 19.05.2010. 
 

Gleichzeitig erfolgte die Anhörung der Träger öffentlicher Belange. Im Rahmen der Anhörung 
gingen keine weiteren Anregungen und Bedenken gegen den Bebauungsplan ein. Lediglich 
die DB Services GmbH Karlsruhe bittet nochmals zu überprüfen, ob für LKW eine planungs-
rechtliche Festsetzung zur Herstellung einer Wendemöglichkeit übernommen werden kann. 
Eine derartige Änderung des Bebauungsplanes wurde bereits im Rahmen des Offenlagebe-
schlusses zurückgewiesen, da dieser Teilbereich ausschließlich der Unterbringung einer 
Firma dient und sogar ein Teil der Straßenfläche (Sägmühlweg) der privaten Gewerbefläche 
zugeordnet wird. Es wird daher erneut vorgeschlagen, dieser Anregung nicht zu folgen. 
 
Im Rahmen der Offenlage gingen keinerlei Stellungnahmen von Privatpersonen ein.  
 

Falls der Gemeinderat dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung folgt, kann der  
Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. 



 

Der ATU empfiehlt dem Gemeinderat, den Satzungsbeschluss (ATU-Sitzung vom 
15.06.2010).  
 

Falls der Gemeinderat dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung folgt, kann der  
Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. 
 
 
 
 

Dezernat II 
 
 
 

Keßler 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage: 
Kopie des Bebauungsplanentwurfes einschließlich planungsrechtlicher und bauordnungsrechtlicher Festset-
zungen und Begründung (wurde den Mitgliedern des Gemeinderates mit der Einladung zur ATU-Sitzung vom 
15.06.2010 übersendet. 

 


